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Badminton

Hordrhein-Wesifale n e«V

Rund schreiben iO/5>6

- An alle.

Mi tglieder!

i)er gerne § 39 der Spielordnung zu bildende Spie laus schliß setzt sich wie
folgt●zusammens _

: Herr, Ebb ers, Bottrop, Eirchhellenerstro2i

; Herr Weigelt, Krefeld, Marktstr^ 1o9

Sportwart

Bezirkswart Nord I

.Bezirkswart Nord II s Herr Dr» Kreij?)ler, Herne, BochumerstrV 80' a,

Bezirkswart Süd I j Herr Nostrini, Mettmann, Oberstr» 7

Bezirkswart Süd II % Herr Duell, Köln»Eülheim, G-raf-Adolf-Stro 6 ,
i

- -In seiner ersten gemeinsamen Sitzung hat der Vorstand und der Spielaus >*
schuß den in der Anlage beigefügten'Terminplan festgelegt; Einseltermine
Paarungen und Austragungsorte gehen den Mitgliedern noch su«

Bis spätestens 25oAugust 1956-haben alle Vereine den beigefügten .Meidet
bogen der Verbandsgeschäftssteile' ausgefüllt einzureicheno Spätere Mel“"
düngen von Mannschaften zu den Verbandsspielen können keine BerückjBich-^
tigung mehr finden« Da in diesem Jahr nur eine einfache Runde äus^getra-
gen wird, bitten wir die Herren Vereinsführer zu überlegen, ob die ^er^
eine nicht zwei oder mehr Mannschaften zu den Verbandsspielen melden Wn

9

I

nen«

I - Für die Spielberichte über die Verbandsspiele sind Meldebogen zu yerweh^ '
' den, die den Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt werden (Muster ist
/ 'beigefügt)« Vordrucke für den privaten Verbrauch werden den Vereinen auf.

Anforderung gegen Erstattung der Portokosten (DMo,20 in Briefmarken), über
! sandto '

Die nach § 30 der Spielordnung zu erstellenden Spielberichte haben die
Vereine an nachstehende Stellen einzusenden:

Vereine der Oberliga )
Liga-Nord) an-den Sportwart des Verbandes
Liga-Süd .) /

-Vereine der Bezirksklassen)
Kreisklassen )

an den zuständigen Bezirkswart

an den Jugendwart des Verbandes
Herr Jacobi, Solingen, Birkerstr« ,28

alle Jugendmannschaften

Die Ausrichtung der
Meisterschaft der Altersklasse von NRW 1957

Jugendbesten-Kämpfe von NRW 1957

' Landesmeisterschaften von NRW 1957

werden hiermit ausgeschrieben« Bewerbungen sind bis zum 30«September
an die Verbandsgeschäftsstelle zu richten«

Die Vereine der Oberliga, der Liga-Nord imd Liga-Süd werden an die V
Iler Spielerpässe wecks Bezeichnung Klasse A bzw« B erinnert«

Neue Spielerpässe können nur ausgebtellt werden, wenn die Antragsformu
lare vollständig ausgefüllt sind; der Versand der Spielerpässe erfolgt

die Paßgebühr bei der Geschäftsstelle eingegangen ist«

u« 1ö«2«37 ') am 9 o

17o2o1,957am 16« u«

erst, wenn

●V-
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Ifacli den vom Deutschen Badndnton Verband erlassenen ,-rRichtlinxen zur
einheitlichen Ausstellung von Spielerpässen" sind alle Pässe zum 50o9«.
jdo Jahres auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Alle Spielerpässe
sind daher der Verbandsgeschäftsstelle zur Kontrolle vorzulegen wobei
darauf zu achten ist, daß die Päße von den Verbandsangehörigen unter-

; schrieben sind.
Die Päße müssen der Geschäftsstelle bis zum 10,9«1956 eingereicht sein^
ansonsten keine Gewähr gegeben ist, daß die Päße am. 3o,9«56 zum Beginn
der Verbandsspiele wieder in Händen der Vereine sind; dasselbe gilt für !
Heuanträge ! i

i

Päße ohne Kontrollstempel haben ab
1,10,1956 keine Gültigkeit mehr \

i':--

Der Landesverband, führt unter der Leitung von Herrn Garsten Trier (Ko
penhagen) in der Zeit vom 12. bis 16, September 1956 in Solingen in der
Bienenhalle -Burgerlandstrasse- einen

Badminton - Lehrgang

fl-

ri';;-

durch.

Dieser Lehrgang soll möglichst vielen Verbandsangehörigen zugänglich
gemacht werden und daher unterteilt in

einen Tageslehrgang
einen Ahendlehrgang
einen Ifcchenendlehrgang

Die Kosten für die Halle, für den Leiter und für Bälle trägt der Landes
verband; andere Kosten tragen die ●Teilnehmer selbst.
Anmeldung ist im einzelnen nicht erforderlich, wir hoffen jedoch, daß
gerade vor Beginn der Verbandsspiele von der Teilnahme an diesem Lehrgang
reger Sebrauch gemacht wird.
Genau Tageszeiten werden noch mitgeteilt \
Die Anzahl der Teilnehmer ist nicht begrenzt; die Jugendlichen können -
an allen Lehrgängen teilnehmen, jedoch werden die Jugendlichen im Solin-
ger-Baiam geheten an dem Tageslehrgang teilzunehmen, ’

■f
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Der Deutsche Badminton Verband hat z.Zt, einige Badmänton-Lehrfilme zur
Verfügung, die nach Absprache ih Nordrhein-Westfalen kostenlos vorgeführt
werden, und zwar in;

Düsseldorf

■

s;:
■

am Mittwoch, den 15.8,1956 im 20 Uhr

in der Aula der Goethe-Schule an der Lindemannstrassjis
t

Solingen am Donnerstag, den 16,8,1956 um 20 Uhr

in der Bienenhalle, Burger-Landstraße

am Freitag, den 1708,1956 um 20 Uhr

in der Hans-Riege1-Halle, Langwartweg

am Dienstag, den 21,8,1956 um 20 Uhr

‘im Knaben-Gymnasium, BöckenhoffStraße

Wir bitten die Herren -Vereinsleiter für eine Benachrichtigung ihrer Mit-

gieider Sorge zu tragen und ggfls, auch die Presse zu unterrichten. Die

nicht in den angeführten Orten ansässigen Vereine werden gebeten, die Vor'

führung des nächstgelegenen Ortes zu besuchen.

;:,;y

Bonn

Bo t t r o p

Ab 10801956 wurde in den Verband neu aufgenommen:

Federballclub ”Blau-Weiß” 55 Marsberg, N,-Marsberg/Westf,
Bahnhofstr, 11, Herr Aach

Mit sportl: -ruß

(Brohl ,^rsitze nder)
■lillli
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Düsseldorfy den Oo8ol956
HerderSGr o 84/86

Badminton-Iiandesverb8.hd
Nordrhein-Westfalen e.V

An

STC - Solingen

Betr.; VerBands-Jugendkämpfe

Der ausserordentliche Verhandstag vom 5o-6o1956 hat die Durchführung von

Verhandsspielen für Junioren in Anlehnung an die Spielordnung beschlossene
Die aruppeneinteilung dazu erfolgt im Einvernehmen mit den daran betei -

^igten Vereinen, die am 30o6o1956 Mitglied des Verbandes waren.

Folgende Vorschläge werden eingebracht:

Vorschlag I

a) BG-Düsseldorf I
BG-Düsseldorf II

OSG-Düsseldo rf

Schw/W.-Düsseldorf
BG - Burg

c) BG - Essen

BG-Gelsenkirchen
PSV-Q-elsenkirchen-Buer

1-,BSG-Bottrop
Merscheid

b) BG-Bonn I
BG-Bonn II

DJK-Bonn-Süd
1.CfB-Köln

STC-Solingen
PSV-Solingen

jt

TT

Vorschlag II

a) BG-Düsseldorf I
BG-Düsseldorf II

OSG-Düsseldorf

Schw/W.-Düsseldorf
BG-Oelsenkirchen

PSV-Delsenkirchen

c) BG-Bonn I

BO-Bonn II

DJK-Bonn-Süd
1.GfB-Köln

STG-Solingen

b) BO - Essen
1.BSG-Bottrop
BG - Burg
TV - Merscheid

PSV-Solingen

\

Vorschlägen gebeten; sollte 'Es. wird um Ihre gefl, Stellungnahme zu obigen

eine solche der Verbandsgeschäftsstelle bis zum 25»August nicht vorliegen.

wird der Spielausschuß und der Vorstand die Einteilung vornehmen.

Wach Abschluß der Jugendkämpfe ermitteln die 3 Gruppensieger die beste

Jugendmannschaft.

Die beiden ersten Mannschaften jeder Gruppe werden im kommenden Jahre die

oberste Jugendgruppe bilden.

Mit sportlic^em^^j^
(Brohl,Vo«^itzender)
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Düsseldorf, den 8c8o56
Herderstr084/86

' Badminton-Lanc.esverband

Nordrhein-Westfalen e^V

Terminplan

für die Verhandsspiele 1956 / 57

Be zirksklass en

und

Kreisklassen

Oberliga
Liga-Nord
Liga-Süd

Spieltag
Junioren

30. 9. 1956

7-10o

14-1o.

210I0.

28 o1o●

^ 4-11-
11.11.

18.11.

25-11.

2.12.

9-12.

16.12-

30-12.

6. 1- 1957

13. I0

2o- 1 o

27. 1.

3- 2o

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

Q X

Q

QQ

QQ <(■

QQQ
s,

9./I0-2.1957 Meisterschaft der Altersklasse und Jugendbesten-Kämpfe

16./17-2-1957 Landesmeisterschaft von NRW 1957

■‘t

"1

● ■«

Spieltag

Qualifikationsspiel

Es bedeuten; X

Q

Die Orte und Paarungen werden noch festgelegt, sie gehen den Mitglie

dern rechtzeitig zu !

Gemäß § 34 der Spielordnung sind Anträge auf Ausrichtung der Verbands
meis terschafter. vom 9/I0- und 16/17-2-1957 der Verbandsgeschäftsstelle

bis zmn 30. September 1956 einzureichen-

. ^

●■'.g
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An den

Badminton-Lande sverlDand

Nordrhein-Y/estfalen e.V

Düsseldorf

Herderstr» 84/86

BetPo; Verbandsspiele 1956/57

Pur die VerLandsspiele 1956/57 stellen wir

Senioren-Mannschaft(en)

wovon eine bereits Ito Spielordnung in die 	

eingestuft ist»
Klassenbeze iotinung

Eine den Bestimmungen des Verbandes entsprechende Halle steht un?i

-nicht- zur Verfügung.

Sonstige^;

Name des Vereins:

Rechtsverbindliche TJnterschr«

Datums
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n^> dei.p:-.t:.LordTage diskutierte i^nt^Äurf w:''rd als
.itüne.’io

Der am heutige

BliV-l^SW mit ’Sxrkung v-.n heutigen Tage ange

II.

ai:.ch \ erhf: :ids-'chlcssene Sple.-.orclniu.g v/erden

Die (rruppenei'itailung dazu erfolgt .

●

In Ajiiehnung an die tos

spiele für Juriioren darchgsführt.,

im Ernvernehrnen mit

(t;

den daran hoteil^gten Vereinen, die am 30.6^19S'6

Mitglied des Verbandes v;areii. ● .‘VS

III.

Der Vorstand wird ermächtigt,

Ordnung zu wählenden Dcairkswarte zu hosteileno

39 der Spiej.die restlichen der geiru

IV,

Gemäß § 26 der Spielordnung wird der lustragiingsmodus für die
zeit 1956/37 wie felgt beschlossen:

Shie3

eine einfache Kunde -alle 3 Vbchen ein Splel-

daß möglichst alle

und Heimspiele haben^ Eallö

müssen alle Spiele auswärts

a) Die Vereine tragen

DJ e Austragungsorte sind so festzulcgen.y

eine gleiche Anzahl Auswärts-

aus

Vereine

keine entsprechende Halle voz'handcn,

ausgetragen werden«

Platz 6 der Oberliga und die Plätze 1 der ligo.-i Kord und Süd,
3 Vereine, ermitteln in

die in der Oberliga verbleibende

Die Plätze 5 und 6 der Ligen Nord und Süd und die Plätze 1 der ent

sprechenden Bezirksklassen, also
einfachen Runde die Auf

also
b)

einer einfachen Runde auf neutralem Platz

bzw.- auf steigende iten.nsohaf t.

c)

jeweils 4 Vereine, tragen in einer

bzw. Abstiegsspiele auf neutralem Platz

aus.

Palls beispielsweise ein Oberligaverein in die Liga-Nord absteigt,
kann ln der Liga-Nord nur ein Verein der Qualifikationsrunde ver -

aufsteigen, wogegen dann in der Liga-Süd zwei Vereine
aufsteigen können,

o) sinngemäße

bleiben bzw

der Qualifikationsrunde verbleiben bzw«

Für die Bezirksklassen und Kreisklassen gilt Ziffod)
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SPIELORDilUlTG

des Badminton-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen eoV»

Allgemeines
§ 1

Zr/eck der Spielordnung des Badminton-Lendesverbandes Nordrhein-
Westfalen (BLV) ist
spielbetrieb innerhalb des Verbandes zu schaffen,
jinlage der Satzung im Sinne des § 34 der Satzungo

einheitliche Richtlinien für den Wett-
Sic ist eine

es,

a

'für den gesagten Spielbetrieb gelten die internationalen Badmin
ton-Spielregeln in der amtlichen deutschen Passung des Deutschen

, Badminton Verbandes (DBV) und der amtlichen Deutschen Turnier-
regelo Die Spiel- und Rechtsordnung des DBV ist für alle Verbands
angehörigen und Organe bindend.

3

Die zur Verfügung stehende Spielfläche muß an den Seiten und an
den Enden einen genügend freien Raum heben. Die Hohe der Halle
soll 7o6o m betragen, oedoch ist in Anbetracht dessen, daß die
derzeitigen Hallen niedriger sind, eine lichte Hallenhöhe von
3 m für den Wettspielbetrieb bis auf r/eiteres zugelassen. In
Zv/eifelsfallen erfolgt auf ibatrag eine A.bnalime der Halle durch

Die Unkosten der Abnahme gehen zueinen Verbendsbeauftragten,
Lasten des intragst eilenden. Die vorher bezeichnete Spielfläche
muß durch Lichto.uellen vollständig beleuchtet sein.

§ 4

Im gesamten öffentlichen Spielbetrieb des BLV - einschl, Freund
schaftsspielen - sind nur Spieler^und Spielerinnen zugelassen,
die einen gültigen Spielerpaß besitzen.

§ 5.

Bei allen öffentlichen Veranstaltungen muß in suortgerechter
Kleidung gespielt werden. Die Vereine haben dafür Sorge zu tragen,
daß ihre Hannscheften in einheitlicher Sportkleidung antreten;
weiße Sportkleidmg ist zu empfehlen.

6 ●

Unsportliches Verhalten eines Spielers oder einer Mannschaft
gegenüber Spielern nnd Schiedsrichtern wird mit aller Schärfe

Sämtliche Fachwarte und Oberschiedsrichter haben bei

derartigen Fällen sofort einzuschreiten und Meldung an den BLV
zu erstatten.

bestraft,

§ 7 \

In allen Meisterschaften und offiziellen Einzelturnieren muß
mit den vom DBV genehmigten Ballen gespielt werden,_

2
. i
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*>

Bestimmimgjen für Einzelturniere>;; ■

8

Einzelturniere können von Vereinen, die dem BLV angeechlossen
sind, veranstaltet werdeno

9

Sämtliche Turniere bedürfen der Genehmigung des BLV sov/ie der
Befürwortung von evtlo unteren Stellen, Lie Turniergenehmigungs-
anträge müssen mit der Befürwortung von den unteren Stellen
mindestens 3 Wochen vor dem Austragungstermin der Verbandsge
schäftsstelle zur Genehmigung eingereicht werden, Einladungen
und Ausschreibungen dürfen auf keinen fall an Vereine oder Ver
bandsangehörige versandt werden, solenge nicht dem Antragsteller

Verband die Genehmigung vorliegt. ITach Turnierschluß istvom

dem BLV ein Bericht vorzulegen»

io

Eür jedes Turnier muß eine Ausschreibung herausgegeben werden,
die mit dem Genehmigungsantrag einsureichen ist und über fol
gende Punkte Aufschluß geben muß;

a) Name des veranstaltenden Vereins
b) Turnierbezeichnung
c) Turnierklassen und in diesen auszutrag-ende Konkurrenzen
d) Datum, Anfangs- ü, Schlußzeiten für die einzelnen Klassen
e) Abgrenzung des Teilnehmerkreises (offen für..,)
f) Startberechtigung in den einzelnen Klassen
g) Turnierleiter, Turnierausschuß, Oberschiedsrichter
h) Nenngebühr
i) Anschrift für Nennungen
k) Nennungsschluß
1) Tag und Stunde der öffentlichen Auslosung
m) Vorbehalte der Turnierleitung hinsichtlich Änderung der

Ausschreibung und Streichungen
) Voraussetzung der Verteilung von irreisen und Urkunden

o) Bedingungen für etwaige Wanderpreise
p) Datum der erteilten Genehmigung und zuständige Genehmi

gungsstelle
q) 0,^.arti er frage

n

. 'f'

■ilr

11

amtlichen deutschenAls Ausstragungssysteme sind die in der
Fassung der Badminton-Spielregel und Turaierregel des DBV auf
geführten Systeme zugelassen. Die Einteilung der Altersgruppen,
ist in der Spielordnung des DBV festgelegt .__Für alle Meister
schaften und offiziellen Turniere gilt zur Einstufung ln die

im BLV ebenfalls der 1, Oktober (Beginn der Spiel-Alt ersklassen

Saison) als Stichtag,

§ 12

Bei Einzelturnieren können folgende Klassen ausgespielt v;erden:
Spieler mit Spielerpaß der Klasse A
Spieler mit Spielerpaß der Klasse B
Spieler mit gültigem Spilerpaß

ArKlasse:
B-Klasse:

C-Klasse:

- 5 -
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Jeder Veranstalter von Einzelturnieren ist veruflichtet, vor dem
Start eines Spielers dessen -Spielerpaß einzusehen und auf Gül
tigkeit und Spielherechtigung zu prüfen.

§ 15

her Turnierleiter ist als Vertreter des veranstaltenden Vereins

für die reibungsdose Abwicklung und insbesondere für die Einhal
tung des Zeitplanes verantwortlicho her Veranstalter hat außer
dem für einwandfreie sportliche Verhältnisse Sorge zu tragen.
Versagen in diesen Punkten kann dem veranstaltenden Verein für
weitere Turniere die Genehmigung verweigert v/erden.

Bei

14

Bei jedem Turnier ist ein Oberschiedsrichter zu bestellen, der
mit zwei weiteren Personen den Turnierausschuß bildet. Von diesen
darf höchstens einer dem veranstaltenden Verein engehören. Als
Oberschiedsrichter sind neutrale, mit den internationalen Hegeln
vertraute Persönlichkeiten einzusetzen, her Turnierausschuß über
wacht die A.uslosung und entscheidet insllen bei. der sportlichen^
Abwicklung des Turniers auftretenden Sbreitfallen, achtet.auf,die
Einhaltungen der Bestimmungen der Satzungen und \TettspielOrdnung
und unterbindet sofort sämtliche Unsportlichkeiten,und unseren.

Sport schädigende Handlungen. In die organisatorische . Abv/ic±clung
des Turniers kann der Turnierausschuß nicht eingreifen, hoch
stens bei bestimmungswidrigen Maßnahmen der Turnierleitung.

15

her Veranstalter eines Turniers ist berechtigt, zur Deckung
der Unkosten eine Henngebühr pro Teilnehmer zu erheben, hie
Henngebühr ist mit der Meldung fällig, sie wird beim Nicht
antritt nicht .zurückerstattet..Mit der Nennung verpflichtet
sich der betreffende Spieler zur restlosen Beachtung aller
Anordnungen der zuständigen Organe.

6

hie Au'slosungnhat öffentlich zu erfolgen und geschieht folgen
dermaßen: her- Name des auszulosenden Spielers wird aufgerufen
uiid dann das Los mit der Nummer des Blattes auf der Turnier-

Es gibt in jeder Konkurrenz nur einen Sieger.liste gezogen.

17

Alle.Vorbehalte der Turnierleitung hinsichtlich Änderung der ,
Ausschreibung müssen in der Ausschreibung enthalten^ sein.
Streichung - einzelner Spieler sind im Einvernehmen mit den be
troffenen Vereinen rechtzeitig vor Abreise der Spieler an
ihren Heimatorten vorzunehmen.

§ 18

. Schiedsrichters

Ersatzmann für sich
Jeder Spieler ist verpflichtet, das Amt eines
zu übernehmen, es sei denn, er kenn einen —
stellen. Alle Teilnehmer müssen den Verlauf des Turniers anhand
der Turnierlisten verfolgen können, hiese Listen müssen also

- 4
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angeschlagen nnd laufend ausgefüllt werden« Sollte ein Spieler 5o
Minuten nach fumierheginn im -Turniersaal noch nicht anwesend sein,
so kann er gestrichen v^erdeno

Bestimmungen für 'Mannschaftskämpfe«

19

Auch für Mannschaftsturniere gelten sinngemäß die Bestimmungen für
Einzelturniere, insbesondere wird auf die Genehmigungspflicht hin
gewiesen« Jede Mannschaft hat einen verantv;ortlichen Mannschafts
führer zu benennen, der allein zur Vertretung seiner Mannschaft ist;
er braucht nicht zu den beteiligten Spielern zu gehören.

2o

Ausländer und Staatenlose können, vorausgesetzt, daß sie ihren
festen VJohnsitz in der Bundesrepublik haben, Mitglied, eines ange
schlossenen Vereins und im Besitz eines gültigen Spielerpasses
sind, in allen Mannschaftskämpfen mitv/irken. hie Anzahl der Aus
länder und Staatenlosen v;ird auf zwei je Mannschaft beschränkt.So
genannte Volksdeutsche werden in diesem Ealle wie heutsche behan4>^t.

§ 21

Junioren dürfen nur in Jugendmannschaften spielen, lediglich bei
Freundschaftsspielen kann in gegenseitigem Einvernehmen und mit
Genehmigungdes' BLV eine aus Senioren und Junioren bestehende ge
mischte Mannschaft eingesetzt werden,

§ 22

Für die Mowicklung von Mannschsftskämpfen ist der jeweilige Platz
verein verantwortlich, wobei der Spielleiter möglichst kein aktiv
beteiligter Spieler sein soll, Stehen keine neutralen Schiedsrich
ter zur Verfügung, so sind diese von beiden Vereinen zu stellen.

§ 23

hie Dichtung vor dem Gegner erfordert es, daß die gegnerischen Mann
schaften vor und nach dem Spiel zueinander Aufstellung neimen uni^
die Mannschaftsführer einander begrüßen bzw. beglückwünschen. Bei
dieser Gelegenheit wird vor dem hampf die Aufstellung.beider Mann
schaften, sowie nach dem kampf das Ergebnis bekannt gegeben,
hie beiden Gegner haben einander und,den Schiedsrichter vor jedem
einzelnen Spiel zu begrüßen, hach dem. Spiel beglückwünschen sie
einander und bedanken sich bei dem Schiedsrichter. Spätestens 3o
Minuten nach der angesetzten Anfangszeit ist ein Mannschaftskampf
zu beginnen, gleichgültig, ob die Mannschaften vollzählig sind oder
nicht. Fehlt ein Spieler bei A.ufruf seines Spieles, so fällt der
Punkt kampflos an den Gegner, Beim Fehlen beider Gegner wird der .
Punkt überhaupt nicht gewertet und in der iibwicklung des Kampfes
fortgefahren. Bei Freundschaftskämpfen kann mit Susbimmung beider
Mannschaftsführer in den beiden letzten Punkten eine Ausnahme ge
macht werden, bei Punkt- und Pokalspielen sind diese Bestimmungen
jedoch strengstens einzuhalten.

- 5 -
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Yerbandsmeistersciiaften
§ 24

In jeder Spielzeit werden ira Gebiet des BLY Verbandsmeister-
schaften ausgetragen, wobei nur eine Gruppe als Oberliga, zu
bilden isto Um einen organisatorischen Aufbc.u zu gewährleisten,
sollen entsprechend mehrere 2^ Ligen, Bezirlcsklassen und evtl.
Kreisklassen, bzv/o können untere Klassen gebildet y/erden. hie
Auf- und Einteilung der bei Inkrafttreten dieser Spielordnung
dem BLV angeschlossenen Vereine ist in der Anlage 1 festgelegt.
Neue Vereine und evtl, zweite Mannschaften der bereits ange

schlossenen Vereine sind den nächstfolgenden noch freien Krassen
beizuordnen.

§ 25

Eine Mannschaft besteht aus 2 Damen und 4 Herren, die zwei Da
meneinzel, ein Damendoppel, vier Herreneinzel, zwei Herren -
doppel und zv;ei Mixed spielen. Vor Beginn des Kampfes haben die
Mannschaftsführer die Mannschaftsaufstellungen im verschlosse
nen Umschlag auszutauschen. Bür einen Sieg erhält eine Mann -
Schaft einen Punkt, die Mannschaft der Oberliga'mit der höch
sten Punktzahl ist "Mannschaftsmeister von NRW", die anderen
ersten Mannschaften sind Meister ihrer Gruppe,

entscheidet,'welche-Mannschaft die meisten Spiele bzw.
gev/onnen hat. an der Mannschaftsmeisterschaft des DBV nehmen
für den BLV die nnzahl der ersten Vereine der Oberliga teil,
die gemäß den Bestimmungen des DBV startberechtigt sind,

dieser Vereine nicht teilnehmen, so hat der nächste Verein

Bei Punktgleichheit
Sätze

Kann

einer

das Recht auf feilnahiae.

26

Der A-ustragungsmodus für jede Saison (ob Hin-_ und Rückspiele
oder einfache Runde) legt der ordentliche Verbendstag fest.
Die Pestlegung des tmstregungsortes und der fermine ist An
gelegenheit des Vorstandes und des SpielausschussesDiese
Organe des BLV sind verpflichtet, die Spiele von Mannschaften
eines Vereines, die in einer Gruppe spielen, je\Yeils als erstes,
S'oiel anzusstzen. Bei der festlegung des Austragungsortes ist
auf die gleichmäßige Verteilung von Heim- und Auswärtsspielen
zu achten, sofern die erforderlichen Hallen zur Verfügung stehen.

§ 27

Verbandsangehörigen (also die Mitglieder der Vereine)
halten Spielberechtigung für einzelne Klassen, die nach inter
nationalen Bestimmungen in 3 Klassen eingruppiert -werden:

Klasse A : Spieler der Oberliga
Klasse B : Spieler der Ligen ilord und Süd
Klasse C : übrige Spieler mit gültigem Spielerpaß

Die Einstufung muß auf dem Spielerpaß vermerkt sein, die Kon
trolle der Soielberechtigung obliegt den Mannschaftsführern
bzv/o den zuständigen Organen. Jeder Spieler einer unteren_ ,
Klasse kann zweimal als Ersatzspieler in einer beliebig höheren
M&nnschaft (nicht umgekehrt) eingesetzt werden, ohne die Spiel-
berechtigung zu verliere^i“
unteren Klasse ist

er-
Die

Die Mitwirkung eines Spielers einer
auf dem Spielbericht zu vermerken.

- 6
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28

Eigenmäciitige Verlegung eines ängesetzten Spieles ist nicht zu
lässig. Bei verschuldetem llichtantreten einer Mannschaft fallen
dem Gegner die Punhte mit 0 : 0 Sätzen kampflos zu. Eigenmäch
tig verlegte Spiele werden für den Platzverein als kampflos ver
loren ge-werteto Eine Mannschaft gilt als nicht angetreten, wenn,
bei 6-er Mannschaften mehr als zwei Spieler fehlen®

29

Eine Mannschaft steigt mindestens in die nächste niedrigere
Klasse ab, wenn sie v/ahrend einer Spielzeit zweimal ein Mei
sterschaftsspiel kampflos abgibt, bzw. nicht antritt. Wird eine
Mannschaft während der Spielzeit zurückgezogen, so steigt diese
mindestens in die nächstniedrigere Klasse ab. Steigt sine Mann
schaft aus diesen Gründen ab, so werden alle bis dahin von ihr
ausgetragenen Spiele gestrichen®

3o

Bei Jedem Mannschaftskampf ist vom Gastgeber ein Spielbericht in
dreifacher Ausfertigung auszufüllen. Eine Kopie erhält der Gast-
verein, eine bleibt beim Heimverein, das Original ist binnen 48
Stunden dem BLV, von beiden Mannschaftsführern unterschrieben,
einzusenden® Unterbleibt die Einsendung, so ist der Gastgeber
durch den Sportwart mit einer Ordnungsgebühr in Höhe von DM .1o®,—
zu belegen® Geht der Betrag nicht innerhalb von 14 lagen seit
Aufgabe der Zahlungsaufforderung durch Einschreiben beim Ver- ■
bandskassierer ein, so ist der Verein von v;eiteren Spielen bis
zum Eingang der Ordnungsstrafe zu sperren® Während einer Sperre
angesetzte Spiele gehen für den gesperrten Verein kampflos ver
loren®

§ 51

Der gastgebende Club trägt alle Kosten für die Kalle, Umkleide
räume, Eicht und Heizung® Der.Gastclub trägt alle Unkosten und ^
Nebenkosten für die Hin- und Eückfahrt. Beide Clubs haben die
Kosten der Bälle zu gleichen feilen zu tragen® Die Bereitstel
lung der Bälle ist jingelegenheit des gastgebenden Clubs,

Einz elmei st er schäften des BJjV

§ 52

Bei den Jährlich im Februar durchzuführenden Lendesmeisterschaf-
ten der Senioren, der Jugendbestenkämpfe und der Meisterschaften
der Altersklasse beträgt die höchste feilnehmerzahl Jev;eils:

im Dameneinzel

im Herreneinzel

im Damendoppel
im Herrendoppel
im Mixed

52 Teilnehmer
52 Teilnehmer
16 Paare

16 Paare

16 Paare

- 7 -
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Grundsätzlich sind die 2 Endspielteilnehmer der letzten Meisterschaft
startberechtigt, die restlichen Teilnehmer rekrutieren sich aus:

je 1o Einzel und je 5 Doppel der Spieler Klasse A
je 1o Einzel und je 5 Doppel der Spieler Klasse B
je 1o Einzel und je 4 Doppel der Spieler Klasse C

§ 33

Mit Ausnahme der Startberechtigten der letzten Meisterschaft läßt
der Sportv/art mit dera Vorstand auf Vorschlag der Bezirksv/arte die
die Teilnehmer an den Meisterschaften zuc Es ist Angelegenheit
der Bezirksv/art e, die Teilnehraer zu obigen Meisterschaften aus
ihren Bezirken festzustellen«

§ 34

Die ^-usrichtung jeder der in § 33 genannten Meisterschaften kann
jeder dera BhV angeschlosseue Verein übernehmen, der eine entspre
chende schriftliche Bev/erbung bis zum 5o September des vorange
gangenen Jahres eingereicht hat o
Die Vergabe erfolgt nach genauer Überprüfung der Anträge durch
den Spielausschuß und den Gesamtvorst and bis zum 5^= Oktober des
vorangehenden Jahres^
Der schriftliche Bescheid, daß der Bev/erber mit der Ausrichtung
einer dieser Meisterschaften beauftragt v/ird, hat die Auflage zu

daß der Ausrichter sich innerhalb von 14 Tagen schrift-enthalten,

lieh verpflichtet
a) die Meisterschaften zu dem vom BLV festgelegten Zeitpunkt
b) am vorgesehenen Ort
c) in einer geeigneten Halle

durchzuführen, widrigenfalls er für die folgen schadenersatz
pflichtig gemacht bzw» einem Hechbsverfahren unterworfen wirdo

I

Meisterschaften des DBV
33

Die Teilnehmer zu den Deutschen Meisterschaften und der Jugend-
bestenkämpfe des DBV legi; der Vorstand auf Vorschlag der Bezirks
warte feste

Snielverkehr mit dem Ausland
■ § 36

Alle Spiele gegen aix ländische Clubs im In-- und jriusland sind
durch den DBV genehmigungspflichtig; entsprechende Anträge sind
dem BLV in zweifacher ^Ausfertigung zur Stellungnahme einzureichen»
Die Teilnahme an internationalen V/ettkämpfen iia In- und Ausland
ist auch für einzelne Verbandsangehörige genehmigungspflichtige

S-nie].e gegen nicht organisierte Clubs
37

Alle Spiele, also auch Ereundschaftsspielegegen nicht organi
sierte Clubs sind durch den BLV zu genehmigen. Diese Genehmigung
soll für ein Hin- und Rückspiel nur* einmal erteilt werden. Bei
diesen Kämpfen haben die Mitglieder die Verpflichtung, den nicht
organisierten Club für den BmV zu werben.

- 8
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■ Spielverböte
38

Es bestellt ein grundsätzliches Spielverbot für offizielle Kämpfe
für läge, an denen Meisterschaften des DEV und BiN oder ähnliche
Wettbewerbe auf übergebietlicher Ebene ausgetragen werden«,

Bezirkswarte

39

Eür jeden der Bezirke Hord I, Nord II, Süd I und Süd II hat der
Verbandstag jährlich einen Bezirkswart zu v/ählen. Diese Bezirks
warte stehen allen Vereinen ihres Bezirkes vor, ihre Aufgaben
ergeben sich aus dieser Spielordnung«

Spielausschuß

§ 4o

Der Vorsitzende des Spielausschusses Ist der Sportwart desBLV,
als Beisitzer fungieren die Bezirkswarteo Der Ausschuß kann in
der Mindestbesetzung mit dem Vorsitzenden und zweier Beisitzer
tätig v/erdeno Uber alle Einsprüche gemäß dieser Spielordnung
entscheidet der Spielausschuß in erster Instanz, ihm übergeordnet
wird der Ehrenrat als Berufungsinstanz tätig. Neben dieser Spiel-
Ordnung sind die ihr übergeordneten Spiel- und Rechtsordnungen
des DBV für den Spielausschuß und Ehrenrat bindend.

Verfahren und Kosten
4-1

ülle Einsprüche und Berufungen gegen Einspruchsentscheidungen
des Spielausschusses sind in sinngemäßer iuiwendung der Spiel-
und Rechtsordnung des DBV anhängig zu machen und der Geschäfts
stelle des BLV in fünffacher Ausfertigung einzureichen,
übv/eichend von der Rechtsordnung des DBV sind für Verfahren vor
den Rechtsorganen des BLV folgende Gebühren zu zahlen:

im Verfahren erster Instanz (Spiel ausschuß):
ira Berufungsverfahren (Ehrenrat):

Die Gebühr einschließlich etwaiger Auslagen ist in der Entschei
dung des Rechtsorgans festzusetzen. Sie wird mit Verkündung, man

gels Verkündung mit Zustellung der Entscheidung zur Zahlung fällig.
Bei Nichtbegleichung der Gebühr einschl. etwaiger Auslagen an den
Verbandskassierer in einem Zeitraum von 14 lagen gilt § 5o- vor
letzter und letzter Satz dieser Ordnung entsprechend.. Eine beson
dere Zahlungsaufforderung ist dabei nicht mehr erforderlich.

DM 25 o —
DM 40o —

Spielerpässe
§ 42

Der Spielerpaß wird auf Anforderung des Mitgliedsvereines von
der Verbandsgeschäftsstelle nach den Richtlinien des DBV aus
gestellt. Die.Geschäftsstelle stellt den Vereinen zu diesem
Zwecke Vordrucke zur Verfügung, die ausgefüllt und rechtsver
bindlich unterschrieben mit einer Paßgebühr von DM,1.-- und.3
Paßbildern in der Große 4,5 ^ 8 cm der Geschäftsstelle einzu-

Mit dem Spielerpaß erhalten die Verbandsangehö
rigen die Spielerlaubnis für ihren Verein im Gebier des DBV.
Die leilnahme anallen Spielen, einschl. Preundschafcsspielen,
ist paßpflichtig. Der Spielerpaß isc nicht dem Verbandsangehöri
gen auszuhändigen,, sondern verbleibt beim Verein.

reichen sind.

- 9 -
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§

Ein Spieler kann LJiglied mehrerer Vereine sein^ er besitzt Jedocii'
die Startberechtigung nur für einen Verein, ein Wechsel dieser
Startberechtigung kommt einem Vereinswechsel gleich, her Spieler
paß eines übergeoretenen Spielers ist vom neuen Verein bei der
Geschäftsstelle des BLV enzufordern. hie Spielerpaßangelegenhei
ten werden innerhalb des BLV nur zv/ischen BnV und Verein geregelt.

Wartezeit

44

i5ei'Vereinswechsel am Ort tritt eine Wartezeit von drei Monaten
eine Bei Vereinswechsel außerhalb des Ortes, bedingt durch nach
gewiesenen ‘Wohnungswechsel beträgt die Wartezeit vierzehn Tage.
Unter Ort ist die politische Gemeinde zu verstehen.
Vereinswechsel jugendlicher Spieler kann nur mii: Genehmigung des
Erziehungsberechtigten erfolgen,
hie Wartezeit beginnt mit -dem Eingang des Antrages auf Spielbe
rechtigung für den neuen Verein bei der zuständigen Paßstelle,
hieser Eristbeginn bleibt jedoch so.lange gehemmt, als die er
forderlichen unterlagen (Freigabeerklärung des alten Vereins,
polizeiliche üloieldung, Zustiimnung des gesetzlichen Vertreters)
der Paßstelle nicht vorliegeno

§ 45

Während der Wartezeit darf der Spieler an keinen Mannschafts
meisterschaften und Llannschaftspokalspielen, wohl aber an Ein^
zelturnieren oder Einzelmeisterschaften, teilnehmen, näßt ein

Verein einen mit einer Warbozeit belegten Spieler trotzdem starten,
so wird der Verein bestraft. Bei Meisberschaftsspielen werden ihm
außerdem alle Punkte abgesprochen.

i

Sperren
§ 46

Während einer Sperre - auch Vereinssperre - darf der Spieler
an keiner Veranstaltung, wie Mannschaftsmeisterschaft, Pokal
spiele, Einzelmeisterschaft und Einzelturniere, teilnehmen.
Gegen Sperrung seitens des Verbandes und seiner Organe steht
dem Spieler It. Rechtsordnung des hBV das Recht der Berufung zu. ■
Gegen Sperren des Vereins hat der Spieler ebenfalls das Recht
der Berufung gemäß der 'Rechtsordnung des BBV.

Freigabe bei Vereinsv/echsel
ü 47

Spieler sind in der Regel vom alten Verein freisugeben. Nicht
freigabe kann nur erfolgen, wenn

a) Beitragsrückstände vorhanden sind , , _
b) die Rückgabe von vereinseigeneu Gegenständen noch nicht

erfolgt ist
c) Vereinsstrafen vor .^^.ustritt eines Spielers- aus dem^Verein

verhängt und dem Verband innerhalb einer Woche offiziell
raitgeteilt v;urden.

Pie Hichtfreigabe kann sich im höchsten Fall auf 12 Monate er
strecken. Per Verein hat jedoch die MÖgliclikeit in Sonderfällen
eine Sperre beim Verband zu beantragen, ebenso wie die Spieler
ein Einspruchsrecht besitzt. I0
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Proteste

48

Bei Protesten gegen die Mannschaftsaufstellung, gegen die Spiel
berechtigung von Spielern etc. ist unter Protestvorbehalt zu

spielen und von beiden Mennschaftsführern auf dem' Spielberichts
formular vor Spielbeginn zu bestätigen. Ohne diesen Vorbehalt
v/erden spätere Proteste nicht berüchsichtigt. Die zuständigen
Organe sind jedoch verpflichtet, ihrerseits Verstöße gegen die
einschlägigen Bestimmungen zu ahnden, auch ohne einen Protest
abzuwarteno V/ährend des Spielverlaufs evtl, auftretende Protest
gründe sind sofort auf dem Spielberichtsformular v.äe oben zu .
vermerken«

§ 49

Bei Spielabbruch seitens einer Mannschaft, sov/ie bei Verv/endung
nicht spielberechtigter Spieler, ist der betr« Mannschaftskampf
verloren, außerdem kann der betreffende Verein noch bestraft
werden«

Schiedsrichter

§ 5o

'Rechte Tond Pflichten der Schiedsrichter sind in der für den BLV

gültigen zuständigen Bestimmung des DBV festgelegfc«

o + 0 + 00 4- 0 + o

Beschlossen durch den außerordentlichen Verbandstag vom

50o Juni 1956 und mit Wirkung vom gleichen 'läge in Kraft
gesetzt«
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A'.nlage - 1Gebietliche /.ufteilung

LandkreiseStadtkreise

Duisburg
Essen

Krefeld

Lliilheim

Oberhausen

Dinslaken

Ge Idern

Kempen
Kle ve

Moers

Rees

Kreis-Nord I a

Ahaus

Beckum

Borken

Goesfeld

Lüdinghausen
Müns te r

Recklinghausen
Steinfurt

Tecklenburg
Warendorf

Bocholt'

Bottrop
Gelsenkirchen

Gladbeck
Münster

Recklinghausen

Kreis-Nord I b

1

Arnsberg
Brilon

Iserlohn

Lippstadt
Meschede

Soe st

Unna

Bochum

Castrop-Ra uxe1
Dortmund

Hamm

Herne

Iserlohn

Lünen

Wanne-Eickel

Wattenscheid

Witten

Kreis-Nord II a

Büren

Bielefeld

DetmoId

Halle

Herford ●

Höxter

Lemgo
Lübbecke

Minden

Paderborn

Warburg
Wiedenbrück

Bielefe Id

Herford

Kreis-Nord II b

Grevenbroich

Mettmann

Düsseldorf

M,-Gladbach
Neuss

Rheydt
Viersen

Kreis-Süd I a

Altena

Ennepe-Ruhr
0 Ipe

Opladen
Siegen
Wittgenstein

Ha ge n
leverkusen

Lüdenscheid

Remscheid

Siegen
So lingen
Wuppertal

Kreis-Süd I b

b .v/p



Kreis-Sud II a Aachen Aachen

Berghelm
Düren

Erkelenz

Euskirchen

Ge i le nki r che n

Jülich

Monschau

Schleiden

Kreis-Sud II h Bonn

Köln '

Bonn

Köln

Oberbergischer Kreis
Rhein«-Berglscher Kreis
Sieg-Kreis

umfasst die Kreise Nord la und Nord IbBezirk-Nord I

Bezirk-Nord II umfasst die Kreise Nord Ila und Nord Ilb

Bezirk-Süd I umfasst die Kreise Süd la und Süd Ib

Bezirk-Süd II umfasst die Kreise Süd Ila und Süd Ilb
y

Liga Nord umfasst die Bezirke Nord i und Nord II

Liga - Süd umfasst die Bezirke Süd I und Süd II

Oberliga umfasst ganz Nordrhein-V/estfalen«

Eingliederung

1« Mannschaften der dem Verband am JO«6«56
angeschlossenen Vereine

Oberliga

1«DBG

STG - Solingen
Sohw/H. D'dorf
BC - Ohligs 88
FSV G. -Buer

BC -Düsseidorf

Bonn

Liga-Nord Liga-Süd

TV - Gladbeck

1«BSC-Bottrop
GS - V/esel

BC-Gelsenkirchen

TV W«-Eickel

1«BC -Osterfeld

TV - Merscheid

0 SC -Düsseldorf

PSV-Remscheid

PSV-Solingen
Tgd. - Burg
BC - Burg

Bezirk-Nord I

PSV - Bottrop
■ 1«BC

FERRO - Essen

BC - Duisburg
Krefelder 3C

Bezirk-Nord II Bezirk-Süd I Bezirk-Süd II

SpV.V'estf «Herne
BC - V/arburg

Lünen

OSV - Hörde

TV - Haan

BC - Mettmann

BC -Langenfeld
FC - Monheim

Tgd o - Lennep

TV B«-Gladbach

DJK Bonn-Süd

SpV - Siegburg
i;EC - Beuel

TV - Godesberg
loCfB

Es sen

EC

Köln


